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Nummer 24/September 2007

EXTRA

Bebauungsplan Ottensen 43:
Öffentliche Auslegung im
Rathaus Altona vom 27. August
bis zum 28. September

Osterkirchenviertel
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

ADRESSEN
steg

Stadterneuerungs- und Stadtentwick-
lungsgesellschaft Hamburg mbH,
Schulterblatt 26-36,

20357 Hamburg,
Telefon 43 13 93-0,
Fax 43 13 93 13,
Internet www.steg-hamburg.de

Gebietsbetreuerin:
Julia Dettmer,
Telefon 43 13 93 46,
e-mail
julia.dettmer@steg-hamburg.de

Stadtteilbüro:
Große Rainstraße 95,
Telefon 390 70 12,
Sprechzeit:
dienstags von 14.30 bis 18 Uhr.

Bezirksamt Altona
Platz der Republik 1,
22765 Hamburg.

Fachamt
Sozialraummanagement
Städtebauliche Sanierung
Frau Preuß
Telefon 42811-1938,
Mail
maren.preuss@altona.hamburg.de

Fachamt Bauprüfung
Frau Hamer,
Telefon 42811-2306,
Mail
anke.hamer@altona.hamburg.de

Fachamt Einwohnerwesen
Wohnungsvergabe:
Herr Siegmann,
Telefon 42811-1400.
Wohngeld:
Frau Heidmann,
Telefon 42811-1465

Fachamt Verbraucherschutz,
Gewerbe und Umwelt
Wohnungspflege:
Herr Schröder,
Telefon 42811-2558.

Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU)

Amt für Wohnen, Stadterneuerung
und Bodenordnung (WSB),
Wexstr. 7,
20355 Hamburg
Modernisierung:
Frau Garbers,
Telefon 42840-8436.
Mail
martina.garbers@bsu.hamburg.de

wenn Sie schon seit einigen
Jahren im Osterkirchenviertel
wohnen, arbeiten oder Grundbe-
sitz haben, können Sie sich
vielleicht erinnern, dass Sie
bereits in 2002 eine Ausgabe der
„QN“ mit dem Bebauungsplan
auf der Titelseite erhalten haben.
Damals haben wir mit den „QN“
zur öffentlichen Anhörung des
Entwurfs des Bebauungsplans
(B-Plan) Ot-
tensen 43
eingeladen.
Aus ver-
schiedenen
Gründen
sind einige
Jahre ver-
strichen,
aber nun
steht der B-
Plan Otten-
sen 43 kurz
vor der
Festset-
zung. Bevor
der B-Plan rechtsgültig, also ge-
setzliche Grundlage für die bauli-
che Entwicklung im Osterkir-
chenviertel wird, haben Sie - ob
Eigentümer, Bewohner oder Inte-
ressierter - noch die Gelegenheit,
sich an der Planung zu beteili-
gen. Daher wird der B-Plan Ent-
wurf im Bezirksamt Altona öf-
fentlich ausgelegt. Während die-
ser Zeit können Sie auch Stel-
lungnahmen abgeben, die in die
abschließende Abwägung einbe-
zogen und von der Bezirksver-
sammlung Altona bewertet wer-
den.

In der Zeit vom 27. August

bis zum 28. September können

Sie den Bebauungsplan wäh-

rend der Öffnungszeiten des

Rathauses Altona im 3. Ober-

geschoss einsehen.

Wenn Sie Rückfragen haben
oder eine Beratung wünschen,
setzen Sie sich bitte vorab mit
der Stadtplanungsabteilung in

Verbindung: Herr Rösler, Tele-
fon: 42811-2140 oder Herr Niss:
42811-3035. Wenn Sie sich zu
dem B-Plan Entwurf äußern
möchten, richten Sie Ihre schrift-
liche Stellungnahme bitte an: Be-
zirksamt Altona, Fachamt Stadt-
und Landschaftsplanung, Platz
der Republik 1, 22765 Hamburg.

Auf der Rückseite finden Sie
eine Erläuterung der Fachbegriffe
aus der Legende des Bebauungs-
plans und außerdem eine Zusam-
menfassung der Aussagen des B-
Plan Entwurfs Ottensen 43.

Mit freundlichem Gruß
Ihre Julia Dettmer 

Quirlige Bahrenfelder Straße.
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Plan
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Die im Bebauungsplan ver-
wendeten Begriffe sind überwie-
gend in der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) definiert. Wir er-
klären Ihnen die wichtigsten Be-
griffe mit allgemeinverständli-
chen Worten. Dies ist mit Verein-
fachungen verbunden - wer es
ganz genau wissen will, muss
dann doch in der BauNVO nach-
schlagen!
Allgemeines Wohngebiet (WA)

Dient in erster Linie dem
Wohnen. Andere Nutzungen
sind zulässig, wenn sie zur Ver-
sorgung des Quartiers beitragen
(Läden, gastronomische Betriebe
und nicht störende Handwerks-
betriebe) oder kirchliche, soziale
bzw. kulturelle Zwecke erfüllen.
Besonderes Wohngebiet (WB)

Dient vorwiegend dem Woh-
nen, aber auch der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und
sonstigen Nutzungen, die dem
Gebiet seinen besonderen Cha-
rakter verleihen. Geschäfts- und
Bürogebäude sind erlaubt, außer-
dem Gewerbebetriebe, deren Ge-
schäftsbeziehungen über das
Quartier hinausreichen.
Kerngebiet (MK)

Dient vorwiegend der Unter-
bringung von Verwaltung, Kultur
und Handels- sowie Wirtschafts-
betrieben (z.B. Gastronomie, Ho-
tels). Prinzipiell sind reine Ge-
schäfts- und Bürogebäude oder
Gebäude, in denen Läden, Büros
und Wohnungen gemischt sind,
zulässig. Darüber hinaus kann in
einem Kerngebiet festgesetzt
werden, dass oberhalb eines be-
stimmten Geschosses aus-
schließlich Wohnungen zulässig
sind. Dies wird durch ein „Wo
(umkreist) über III“ dargestellt
(siehe entlang der Bahrenfelder
Straße).
Mischgebiet (MI)

Dient dem Wohnen und der
Unterbringung von Gewerbebe-
trieben, die das Wohnen nicht
wesentlich stören. Dazu zählen

neben Büros auch Einzelhandel
und Gastronomiebetriebe sowie
Hotels und kirchliche, soziale,
kulturelle, gesundheitliche und
sportliche Einrichtungen.
Geschlossene Bauweise (g)

Die Gebäude reihen sich ohne
Abstand nebeneinander. Mit die-
ser Festlegung bleibt die histori-
sche geschlossene Blockrandbe-
bauung erhalten.
Baugrenze (blaue Linie)

Gebäude und Gebäudeteile
dürfen die Baugrenze nicht über-
schreiten. Liegen bestehende Ge-
bäude(-teile) außerhalb der fest-
gesetzten Baugrenze, dürfen die-
se instand gehalten werden (Be-
standschutz), Wert steigernde

Modernisierungen aber nicht
durchgeführt werden. Und nach
Abriss dürfen diese außerhalb
der Baugrenze liegenden Bauten
oder Anbauten nicht neu errich-
tet werden.
Grundflächenzahl (GRZ)

Diese Zahl legt den Prozent-
anteil eines Grundstücks fest,
der maximal bebaut werden darf.
Bei einer GRZ von 1,0 darf z.B.
die gesamte Grundstücksfläche
überbaut werden. Durch die Fest-
legung der GRZ werden Freiflä-
chen im Hofbereich gesichert.
Zahl der Geschosse (z.B. IV)

Die Anzahl der maximal er-
laubten Geschosse wird durch
römische Zahlen angegeben.
Durch die Festsetzung der Ge-
schosse soll die Gebäudehöhe be-
grenzt werden. Eine zwingende
Geschosszahl, die vorschreibt,
dass nicht niedriger und nicht
höher gebaut werden darf, wird
im Bebauungsplan durch eine in

einem Kreis stehende Zahl ge-
kennzeichnet.
Traufhöhe (z.B. TH 7)

Die Traufhöhe ist der Abstand
zwischen Boden und Traufe
(häufig die Regenrinne). Die
Traufhöhe ist ein weiteres Instru-
ment zur Festlegung der Gebäu-
dehöhen in einem Gebiet.
Erhaltungsbereiche (E) und
Denkmalschutz (D)

Baugruppen, Gebäude und
Anlagen sowie Freiräume, die auf
Grund ihrer Gesamtform, Stel-
lung und äußeren Erscheinung
von erheblicher räumlicher, ar-
chitektonischer oder ortstypi-
scher Bedeutung sind, werden
mit der Festsetzung als Erhal-
tungsbereich oder Denkmal-
schutz geschützt. Für Änderun-
gen oder den Abriss von Gebäu-
den ist eine besondere Genehmi-
gung erforderlich, die nur dann
erteilt wird, wenn die Erhaltung
und Sanierung eines Gebäudes
nicht mehr möglich ist.
Private Grünflächen und Er-
haltung von Einzelbäumen

Zum Schutz und zur Entwick-
lung von Freiflächen in Hofberei-
chen sind diese als private
Grünflächen ausgewiesen. Auf
diesen Flächen dürfen keine neu-
en Gebäude errichtet werden. Sie
sollen als Gartenflächen erhal-
ten bleiben bzw. gestaltet wer-
den.

Zum Schutz von vorhandenen
erhaltenswerten Einzelbäumen
sind diese gesondert durch einen
Punkt im Kreis dargestellt. Diese
Einzelbäume dürfen nur mit ei-
ner gesonderten Erlaubnis ge-
fällt werden und müssen für den
Fall des Absterbens oder der Fäl-
lung in möglichst unmittelbarer
Nähe des alten Standortes ersetzt
werden.          

Mischgebiet? Baugrenze?
Traufhöhe? - Was ist das?

Die fast dörfliche
Abbestraße.

IMPRESSUM
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Für das Gebiet zwischen Bah-
renfelder Straße, Barnerstraße
und Große Rainstraße ist in
2001 ein Aufstellungsbeschluss
für einen Bebauungsplan vom
Bezirk Altona gefasst worden,
u.a. um die Sanierungsziele pla-
nungsrechtlich abzusichern, die
kleinteilige Mischung aus Woh-
nen und Gewerbe zu erhalten,
Blockinnenflächen ökologischer
zu gestalten und um das Oster-
kirchenviertel mit seinem dörfli-
chen Grundriss mit einem fast
flächendeckenden Erhaltungsge-
bot zu schützen.

Mit den bisher noch rechts-
gültigen Plänen wie u.a. dem Bau-
stufenplan Ottensen von 1955,
dem Teilbebauungsplan TB 40
waren diese Ziele nicht erreich-
bar. Mit dem Baustufenplan ist
zwar eine „nur“ viergeschossige
Höchstgrenze für Wohn -, Misch-
und Geschäftsgebiete festgesetzt,
dies wird aber der schützenswer-
ten, teilweise zwei bis dreige-
schossigen Bebauung - die nicht
dem Denkmalschutz unterliegt -
nicht gerecht. Ein Abriss und
eine viergeschossige Neubebau-
ung wären wahrscheinlich. Priva-
te und öffentliche Grünflächen,
wie sie mittlerweile vorhanden
sind, gibt es im Baustufenplan
gar nicht. Des Weiteren enthält
der alte Teilbebauungsplan noch
eine Verbreiterung der Bahrenfel-
der Straße auf insgesamt 25 m.

Der Bebauungsplan ist im
Wesentlichen ein Erhaltungs-
plan für die  gründerzeitliche
und vorgründerzeitliche Bebau-
ung. Die  Erhaltungsgebote nach
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Bauge-

setzbuch sind zwar nicht ver-
gleichbar mit dem Denkmal-
schutz in der Zeißstraße, aber
zumindest gibt es ein Genehmi-
gungsvorbehalt, wenn das Ge-
bäude allein oder im Zusammen-
hang mit anderen Gebäuden das
Ortsbild, die Stadtgestalt prägt
oder sonst von städtebaulicher,
insbesondere geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung
ist.

Im Kerngebiet an der Bahren-
felder Straße sind bei den einge-
schossigen Nachkriegsbauten
noch Baulückenschließungen
möglich, für die eine zwingende
Viergeschossigkeit vorgeschrie-

ben wird. Erdgeschosse sind ent-
sprechend der Geschäftsstraße
ladenartig zu gestalten. Im obers-
ten Vollgeschoß soll auf jeden
Fall Wohnen realisiert werden.
Im Kern- und Mischgebiet sind
Spielhallen u. ä. ausgeschlossen.

Im Plangebiet wird ansonsten
noch Allgemeines Wohngebiet,
Mischgebiet (ehem. Gewerbe-
schule) und besonderes Wohnge-
biet (z.B. im Bereich Werkhof)
ausgewiesen. Das Besondere
Wohngebiet wird der besonderen

Eigenart der Wohnnutzung und
der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben gerecht.

Die öffentlichen Grünflächen
mit dem Spiel- und Bolzplatz Bei
der Osterkirche sowie eine klei-
nere öffentliche Grünfläche in
der Abbestraße, werden im Plan
gesichert.

Private Grünflächen werden
in größeren Blockinnenberei-
chen festgesetzt, u. a. um die
Wohn- und Umweltqualität zu
verbessern. Teilweise sind diese
bereits realisiert, wie im Block-
innenbereich zwischen Nernst-
weg und Barnerstraße und im
rückwärtigen Bereich Kleine
Rainstraße/Große Rainstraße.
Zur Unterstützung der ökologi-
schen- bzw. Entsiegelungsmaß-
nahmen sind umfangreiche Be-
grünungsvorschriften festgesetzt.

Aufgrund hoher Verkehrsbe-
lastungen in der Barnerstraße,

Bahrenfelder Straße
zwischen Barnerstraße
und Zeißstraße sowie
im Hohenesch (Busver-
kehr) sind umfangrei-
che Schallschutzmaß-
nahmen vorzusehen -
dies gilt insbesondere
bei Neubauten.

In der Begründung
zum Bebauungsplan ist
ein Umweltbericht ent-
halten, der in der Bi-

lanz positiv ausfällt, weil im Ver-
gleich zum bestehenden Plan-
recht keine negativen Auswir-
kungen auf die einzelnen Schutz-
güter erfolgen und Festsetzungen
getroffen werden, die die Um-
weltqualität noch verbessern.

Da der  Bebauungsplan sehr
detaillierte Festsetzungen trifft,
wird insbesondere noch mit An-
regungen einzelner Grundeigen-
tümer gerechnet.

Wolf-Dieter Rösler, Fachamt
Stadt- u. Landschaftsplanung 

Der Bebauungsplan
Ottensen 43 für das
Osterkirchenviertel

Der öffentliche Innenhof Große Rainstraße 35.
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